
 
Kleine Anfrage 
Marion Schardt-Sauer (Freie Demokraten) vom 26.06.2023 
Steuergeld an Externe – sorgsamer Umgang muss gewährleistet sein 
und  
Antwort  
Chef der Staatskanzlei 
 
 
 
Vorbemerkung Fragestellerin: 
Die Enthüllungen rund um den ehemaligen hessischen Oberstaatsanwalt Alexander B. haben aufgezeigt, dass 
es Schwachstellen bei der Überprüfung von Gutachteraufträgen durch die Hessische Landesregierung gibt. Es 
ist von entscheidender Bedeutung, die Transparenz und Integrität staatlicher Auftragsvergaben sicherzustellen. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollten in der Lage sein, nachzuvollziehen, wie ihre Steuergelder verwendet wer-
den und ob eine sorgfältige Vergabe, etwa bei Beraterverträgen, durch hohe Standards und Prüfverfahren ge-
währleistet ist. Transparenz bildet ein wesentliches Element des liberalen und demokratischen Prozesses und 
trägt zur Schaffung von Vertrauen in die Arbeit der Ämter und Behörden bei. 
 
Vorbemerkung Chef der Staatskanzlei: 
Die Hessische Landesregierung teilt die Auffassung der Fragestellerin, dass bei der Vergabe von 
Beraterverträgen und Gutachteraufträgen hohe Anforderungen an die Transparenz und Integrität 
der Vergabeprozesse zu stellen sind. Diesen Anforderungen wird die Hessische Landesregierung 
gerecht, indem Vergabeprozesse entsprechend organisatorisch strukturiert und die einschlägigen 
vergaberechtlichen Vorgaben beachtet werden. 
 
Die vorliegende Fragestellung wird dahingehend verstanden, dass sie sich auf Beratungsleistungen 
(Gutachten, Beratungsleistungen und fachliche Einschätzungen) bezieht, wie sie der Antwort auf 
die Kleine Anfrage des Abg. Kahnt vom 17.11.2021 betreffend Verträge für Beratungsleistungen 
(LT-Drucks. 20/6734) zugrunde gelegt wurden. 
 
Danach ist unter einem Beratervertrag ein Vertrag über eine entgeltliche Leistung zu verstehen, 
die von natürlichen oder juristischen Personen außerhalb der unmittelbaren oder mittelbaren  
Landesverwaltung erbracht wird und die dem Ziel dient, im Hinblick auf konkrete Entscheidungs-
situationen des Auftraggebers praxisorientierte Handlungsempfehlungen zu entwickeln und zu be-
werten, den Entscheidungsträgern zu vermitteln und ggf. ihre Umsetzung zu begleiten. 
 
Nicht als Beraterverträge gelten: 
• Verträge zur Beantwortung von technischen oder rechtlichen Fragestellungen der laufenden 

Verwaltung in Einzelfällen oder zur Beantwortung von Fragen durch Kommissionen, 
• in der Regel Werkverträge sowie 
• Gutachten oder Beratungen im Zusammenhang mit Forschungsförderprojekten 

oder begleitende wissenschaftliche Evaluierungen zu Fördermaßnahmen. 
 
Die Beantwortung der vorliegenden Kleinen Anfrage beschränkt sich auf solche Maßnahmen, die 
durch die Staatskanzlei und die Ministerien seit Beginn der 20. Wahlperiode (18.01.2019) bis zum 
Zeitpunkt des Eingangs der jetzigen Kleinen Anfrage (26.06.2023) beauftragt worden sind.  
 
Diese Vorbemerkungen vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Einvernehmen mit 
der Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigten des Landes Hessen 
beim Bund, der Ministerin für Digitale Strategie und Entwicklung, dem Minister des Innern und 
für Sport, dem Minister der Finanzen, dem Minister der Justiz, dem Kultusminister, der  
Ministerin für Wissenschaft und Kunst, dem Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und  
Wohnen, der Ministerin für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie 
dem Minister für Soziales und Integration wie folgt: 
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Frage 1. Wie viele externe Beraterverträge wurden von den hessischen Ministerien in dieser Legislatur ver-
geben? Bitte jeweils Ministerium, Auftrag, Dienstleister, Laufzeit und Kostenhöhe angeben. 

 
Frage 2. Wie viele Gutachteraufträge wurden von den hessischen Ministerien in dieser Legislatur vergeben? 

Bitte jeweils Ministerium, Auftrag, Dienstleister, Laufzeit und Kostenhöhe angeben. 
 
Frage 3. Wie viele Aufträge wurden an Verbände, Vereine, Institutionen und NGOs vergeben? Bitte jeweils 

Ministerium, Auftrag, Dienstleister, Laufzeit und Kostenhöhe angeben. 
 
Die Fragen 1 bis 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
Die Angaben können der als Anlage beigefügten Tabelle entnommen werden. Eine termino- 
logische Differenzierung zwischen Beraterverträgen und Gutachteraufträgen war nicht möglich. 
Sofern Auftragnehmer Verbände, Vereine, Institutionen und NGOs waren, ist dies in der beige-
fügten Tabelle entsprechend gekennzeichnet. 
 
Zugleich wird darauf hingewiesen, dass in der zur Veröffentlichung vorgesehenen Antwort auf 
die Kleine Anfrage nur eine Übersicht über die betroffenen Aufträge, die Laufzeit und die  
Kostenhöhe enthalten ist, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Veröffentlichung der 
Firmennamen der Dienstleister berechtigte Interessen Dritter (Betriebs-/Geschäftsgeheimnisse) 
entgegenstehen. Ein Exemplar der Antwort auf die Kleine Anfrage, in dem die erbetenen  
Informationen zu den einzelnen Dienstleistern enthalten sind, ist in der Kanzlei des Hessischen 
Landtags zur Einsichtnahme für die Abgeordneten des Hessischen Landtags hinterlegt. 
 
 
Frage 4. Nach welchen Kriterien entscheidet die Landesregierung, ob externe Dienstleistungen erforderlich 

sind? 
 
Frage 5. Nach welchen Kriterien erfolgt die Auswahl externer Dienstleister? 
 
Frage 6. Wie wird sichergestellt, dass die Vergabe von Beraterverträgen transparent und fair abläuft? 
 
Die Fragen 4 bis 6 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.  
Die Vergabe an und die Auswahl von externen Dienstleistern richtet sich nach dem jeweiligen 
Bedarf der den Auftrag vergebenden Dienststelle. In jedem Fall sind bei der Beauftragung externer 
Dienstleister die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach § 7 Abs. 1 LHO zu 
beachten. Wichtigstes Kriterium für die Landesregierung bei der Entscheidung über die Vergabe 
von Aufträgen an externe Dienstleister ist die Kosteneffizienz in Verbindung mit der notwendigen 
Expertise. Ist die zu erbringende Leistung oder die dafür notwendige Expertise durch eigene Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter möglich und steht die notwendige technische Ausstattung zur Ver-
fügung, erfolgen keine Aufträge an externe Dienstleister. 
 
Darüber hinaus sind bei der Vergabe von Berater- und Gutachtenaufträgen die allgemeinen ver-
gaberechtlichen Vorgaben zu beachten.  
 
Zur Vergabe von Beratungsleistungen ist grundsätzlich anzumerken, dass derartige Leistungen 
mit einem geschätzten Auftragswert bis 215.000 € ohne Umsatzsteuer dem nationalen Ver- 
gaberecht unterliegen, Beratungsleistungen mit einem geschätzten Auftragswert ab 215.000 € dem 
EU-Vergaberecht. Soweit es sich um eine Leistung handelt, die als „Besondere Dienstleistung“ 
im Sinne von § 130 Abs. 1 GWB qualifiziert ist, ist das EU-Vergaberecht erst ab einem geschätz-
ten Auftragswert von 750.000 € ohne Umsatzsteuer anwendbar.  
 
Sowohl im nationalen Recht als auch im EU-Recht gilt nicht der Grundsatz der öffentlichen Aus-
schreibung bzw. des offenen Verfahrens. Vielmehr kann der Auftraggeber im nationalen Bereich 
zwischen öffentlicher Ausschreibung und beschränkter Ausschreibung mit Teilnahmewettbewerb 
bzw. im EU-Bereich zwischen offenem Verfahren und nichtoffenem Verfahren frei wählen. 
 
Wenn der geschätzte Auftragswert 215.000 € bzw. 750.000 € nicht erreicht wird, sind das  
Hessische Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12.07.2021 (GVBl. S. 338), der  
Hessische Vergabeerlass vom 10.08.2021 (StAnz. S. 1091) und seit dem 01.09.2021 die Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO) vom 02.02.2017 (BAnz. AT 07.02.2017 B1, ber. 08.02.2017 
B1) anwendbar. Hier gilt für freiberufliche Leistungen – Beratungsleistungen sind in der Regel 
freiberufliche Leistungen – § 50 UVgO. Danach gibt es keine Verpflichtung für den Auftraggeber, 
eine bestimmte Verfahrensart zu wählen. Zu beachten ist aber die Vorgabe, dass die Vergabe 
grundsätzlich im Wettbewerb erfolgen muss. Dabei ist so viel Wettbewerb zu schaffen, wie dies 
nach der Natur des Geschäfts oder nach den besonderen Umständen möglich ist. Der Auftraggeber 
hat damit einen Spielraum, welche Vergabeverfahrensart er wählt. Er kann somit auch eine Ver-
handlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb wählen, soweit er dies in der Vergabe-
dokumentation begründet. Unabhängig davon lässt das HVTG eine Verhandlungsvergabe mit Teil-
nahmewettbewerb bis zu einem geschätzten Auftragswert von 100.000 €, eine Verhandlungs-
vergabe ohne Teilnahmewettbewerb bis zu einem geschätzten Auftragswert von 50.000 € zu. Bis  
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zu einem geschätzten Auftragswert von 10.000 € ohne Umsatzsteuer bestimmt der Hessische 
Vergabeerlass, dass Beschaffungen von Dienstleistungen – um die es sich bei Verträgen für Be-
ratungsleistungen regelmäßig handelt – ohne Pflicht zur Einholung von Vergleichsangeboten 
durchgeführt werden können. Auch in diesen Fällen sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit zu wahren. 
 
Vor dem 01.09.2021 galten in Hessen für Beschaffungen unterhalb der EU-Schwellenwerte und 
ab einem Auftragswert von 10.000 € ohne Umsatzsteuer die Regelungen des Hessischen Vergabe- 
und Tariftreuegesetzes (hier: HVTG a. F.) vom 19.12.2014 (GVBl. S. 354), geändert durch  
Gesetz vom 05.10.2017 (GVBl. S. 294). Die Vergabe von Aufträgen hatte nach § 10 Abs. 2 
Satz 1 HVTG a.vF. zwar grundsätzlich in öffentlicher Ausschreibung zu erfolgen. Soweit die 
Auftragswerte nicht die in § 15 HVTG a. F. genannten Vergabefreigrenzen erreichten oder über-
schritten oder in begründeten Einzelfällen, war jedoch auch eine beschränkte Ausschreibung oder 
eine freihändige Vergabe (der Begriff „freihändige Vergabe“ ist im geltenden HVTG durch den 
Begriff „Verhandlungsvergabe“ ersetzt worden; es handelt sich um die gleiche Verfahrensart) 
zulässig (§ 10 Abs. 2 Satz 2 HVTG a. F.). Die Vergabefreigrenze für Lieferungen und Leistungen 
lag bei freihändiger Vergabe nach § 15 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b HVTG a.nF. ebenfalls bei 
100.000 €. Das bedeutet, dass Dienstleistungsaufträge bis zu einem Auftragswert von 100.000 € 
auch nach der früheren Rechtslage freihändig und ohne öffentliche oder beschränkte Ausschrei-
bung vergeben werden durften. 
 
Auch im EU-Bereich können Beratungsleistungen grundsätzlich im Wege eines Verhandlungs-
verfahrens mit oder ohne Teilnahmewettbewerb vergeben werden. Es kommt darauf an, ob ein 
Ausnahmegrund gegeben ist, der eine Verhandlungsvergabe rechtfertigt. Ein Ausnahmegrund 
liegt z. B. vor, wenn der Auftrag konzeptionelle oder innovative Lösungen umfasst. 
 
Darüber hinaus bestehen sowohl im EU-Bereich als auch im Anwendungsbereich des nationalen 
Vergaberechts einige Ausnahmetatbestände, die bestimmte öffentliche Aufträge von der Anwen-
dung des Vergaberechts freistellen (z. B. Aufträge im Rahmen sog. Inhouse-Vergaben nach  
§ 108 Abs. 1 GWB, in Hessen in Verbindung mit § 1 Abs. 3 HVTG). Auch in diesen Fällen ist 
eine öffentliche Ausschreibung daher nicht vorgeschrieben. 
 
Neben den oben dargestellten rechtlichen Grundlagen gibt es bei der Vergabe von Dienstleistungs-
beschaffungen, d. h. auch bei Beraterverträgen und Gutachtenaufträgen, in allen Ressorts ent- 
sprechende organisatorische Vorkehrungen. So wird bei der Vergabe von Dienstleistungsbe- 
schaffungen, d. h. auch bei Beraterverträgen und Gutachtenaufträgen, grundsätzlich das „Vier-
Augen-Prinzip“ angewendet. 
 
 
Frage 7. Gibt es einen turnusmäßigen Prüfprozess bei den Beraterverträgen? 
 
Jede Vergabe von Dienstleistungsbeschaffungen, d. h. auch von Beraterverträgen und Gutachten-
aufträgen, wird in der Regel mindestens auf der Referatsleitungsebene, abhängig vom Auftrags-
wert auch auf der Ebene der Abteilungsleitungen und ggf. unter Einbindung der zentralen Be-
schaffungsstellen des Landes, intensiv geprüft. Alle Dienstleistungsbeschaffungen, d. h. auch Be-
raterverträge und Gutachtenaufträge, können zudem Gegenstand einer Prüfung von hierzu  
berufenen Einrichtungen nach deren Regularien, Beurteilungsspielräumen und Ermessen sein. Das 
gilt bspw. für Prüfungen des Hessischen Rechnungshofes oder auch für Prüfungen der Internen 
Revision. 
 
 
Frage 8. Wie wird sichergestellt, dass die Vergabe von Aufträgen und Gutachten transparent und fair abläuft? 
 
Auf die Ausführungen zu den Fragen 4 bis 6 wird verwiesen. 
 
 
Frage 9. Gibt es vertraglich festgelegte Compliance-Regeln für externe Dienstleister? 
 
In der Regel erfolgt die Vergabe von Aufträgen an externe Dienstleister in Verbindung mit dem 
Abschluss eines schriftlichen Vertrages, der bei Bedarf solche vertraglich festgelegten  
Compliance-Regeln enthalten kann. Der Bedarf für vertraglich festgelegte Compliance-Regeln für 
externe Dienstleister wird individuell und passgenau vor der Auftragsvergabe geprüft. Häufig 
handelt es sich bei den externen Dienstleistern um Angehörige der Berufsgruppen der Wirtschafts-
prüfer, Rechtsanwälte, Notare, Professoren, Ingenieure, Architekten o. ä., die ohnehin einer 
strengen Berufsordnung unterliegen, sodass sich die Compliance-Regeln neben vertraglichen Be- 
stimmungen aus dem jeweiligen Berufsrecht ergeben. 
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Darüber hinaus gibt es zum Teil abhängig von den betroffenen Fachbereichen gesonderte Vorga-
ben. So besteht bspw. im Bereich Informationssicherheit in der Landesverwaltung die generelle 
Verpflichtung zur Erstellung von Informationssicherheitskonzepten nach den Vorgaben der  
BSI-Standards. 
 
 
Frage 10. Gibt es Richtlinien oder Vorschriften für die Höhe der Vergütung externer Berater? 
 
Auch insoweit gelten die allgemeinen Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nach  
§ 7 Abs. 1 LHO.  
 
Wie bereits in der Antwort zu Frage 9 ausgeführt, handelt es sich bei externen Beratern häufig 
um Angehörige regulierter Berufsgruppen. Diese unterliegen regelmäßig ihren jeweiligen gesetz-
lichen Honorarordnungen, aus denen sich Richtlinien oder bindende Vorschriften über die Höhe 
ihrer Vergütung oder über die Zulässigkeit von Art und Umfang von Vergütungsvereinbarungen 
ergeben. Im Übrigen orientieren sich die Spannen und Obergrenzen angemessener und realisti-
scher Vergütungen an den tatsächlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des jeweiligen Be- 
ratungsmarktes. 
 
 
Wiesbaden, 30. Oktober 2023  

Axel Wintermeyer 
 
 
 
 
Anlagen 
Eine weitere Anlage ist aufgrund bestehender Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter nicht 
beigefügt. Abgeordnete können diese Anlage in der Kanzlei des Hessischen Landtags einsehen. 
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